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Das gesellschaftliche Leben der Schützengesell-

schaft Aarau im 17. und 18. Jahrhundert

Eine grosse Anzabl unserer Mitbürger erinnert sich wobl mit
Vergnügen nn das IubilänntSschiessen, das die Schükengesell-

schaft der Stadt Aarau int Iabre 1866 durchfübrte. Bei diesem

Anlass fand ein kostümierter Umzug statt, der die Entwicklung des

Schiesiwesens von den 'Anfängen bis zur gegenwärtigen Zeit
in farbenprächtigen Bildern einer aus der ganzen Umgebung zu-

sammengeströntten Menschenmenge vor 'Augen flibrte. Von der

Steinschleuder bis zum modernen Repctlergewebr, vont Katapult
bis zum Positionsgeschüg war alles vertrete».

Die Veranlassung zu diesem Inbiläumsschiesien gab die Er-
innerungsfcier an das grosse Gesellenschiessen, das die Schützen-

gesellschaft Aarati im Iabre 1566 vom 6. bis I l. Mai auf seiner

Zielstatt durchfübrte. Das will ntm nicht beissen, dass niä't schon

vor diesem Zeitpunkt die Schiessknnst ill Aarau betrieben worden

wäre. Den Ratsprotokollen im Stadtarchiv ist zu entnebme»,
dass schon zu Beginn des 16. Iabrbunderts eine Gesellschaft der

'Armbrust- und Büchsenschüssen bestand, die bereits 1526 ein

Schiessen der sieben Städte des 'Aargans durchfübrte. Was aber

dem Gesellenschiessen vom Iabre I5?6 eine besondere Wichtig-
keit verleibt, ist der Umstand, dass wir liber dieses Schiessen ein

bandschriftliches Protokoll besitzen, das bettle noch im Archiv der

Schüssengesellschaft aufbewabrt wird und uns genauen 'Aufschluss

gibt über den Hergang dieser Veranstaltung. Da wird eingebend

berichtet, was für Personen Beiträge an das Schlesien geleistet

baben und in welcher Form auf die Gaben geschossen wurde. Es
werden alle Namen der Schüssen genannt nnd aus welchen Städ-
ten und Ortschaften sie gekommen sind. Es werden die Gaben

beschrieben, tun die geschossen wurde, und die glücklüben Gewin-

ner aufgezäblt. Unter den 50 Spender» von Barbeiträgen finden
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nur an erster Stelle unsere gnädigen, dochehrenden Herren
Schultheiß und Ratd der Stadt Aarau, wir treffen aber auch

die Namen der alteingesessenen Aarauer Geschlechter. Die Hun-

ziker, Wangcr, Rotbpletz, Lud und Gamper wechseln init den

Imbof, Schmnziger, Schäfer, Haberstock und AmSler. Es fedlen
aber alich nicht die Castdofer, Schmid, Sägisser und Landolt,

sogar Bär, der Hansknecht zum Löwen, steuerte vier Baden zum

Feste bei.

Aus der Stadt der gnädigen Herren zno Bern erschienen allein
?O Schäden, darunter gegen ein Dutzend Junker von adeliger

Herkunst. Dieser Umstand mag mit dazu beigetragen haben, dass

die ganze Veranstaltung einen feudalen Anstrich gewann. Er
zeigt aber auch, wie sedr es der Obrigkeit daran gelegen war, das

Schiesswesen zu unterstützen und zu fördern.
Was neben dem Schiessen an geselliger Unterhaltung geboten

wurde, darüber vernelunen wir aus der Urkunde wenig oder nichts.

Die Bemerkung, dass die Schützen sich am Vorabend des Säue-
ssenS ans den Herbergen treffen, lässt aber vermuten, dass für die

Teilnehmer etwas organisiert war. Ausserdem muss angenommen

werden, dass, der damaligen Sitte entsprechend, das Schiessen,

wie übrigens bellte noch, Anlaß zu einem richtigen Volksfest gab,

bei dem der Glücksbafen, eine Art Lotterie, und der Spaßmacher,
der Pritschenmeister, nicht fehlten.

Es ist daher nicht zu verwundern, dass sich solche Anlässe einer

grossen Beliebtheit erfreuten. Begreiflich, denn wie wenig Ab-

wechslnng und Unterhaltung bot das Leben in unserer kleinen

Landstadt das ganze Iabr hindurch! Was wir beute in einer

Überfülle an gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen

gemessen, war unser» Vorfahren nnbekannt. Zünfte, wo sich die

Vertreter des Handels und des Gewerbes trafen, bestanden in

Aarali nicht. Alle die unzähligen Vereine, die beute mit mehr

oder weniger Berechtigung ihr Dasein fristen, schliefen noch den

Dornröschenschlaf. Der einzige Verein, der neben seinem zweck-
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gebundenen Ziel auch für das gesellschaftliche sieben seiner Mir-
glieder etwas übrig batte, war die Schützengesellschaft der Stadt
Aaran, Aus den Protokollen lägt sich ein anschauliches Bild ge-

winnen, wie das Vereinsleben dieser Gesellschaft ;u Ende des

17. bis rum Beginn des IB Iabrbunderts vor sich ging.

Wann die Gesellschaft gegründet wurde, wissen wir nicht. Wir
wissen nur, dasi sich die Gesellschaft bald eines gewissen 'Ansehens

erfreute, das über die Grenzen der Stadt binauSging. So tagten

un Iabre 1618 die vier evangelischen Stände Zürich, Bern,
Basel und Schafft,ausen tu verschiedenen Malen im Schützen-

bans der Stadt Aarau. Als Dank für dieses Entgegenkommen

baben die obgemeldcten Stände der Schükengesellschaft einen

großen, „tierlich vergüldeten, mit bochbemeldeter Stände Ebren-

wappen gezierten Becher geschenkt". Die Wappen, welche im

Deckel des Bechers angebracht sind und die Iabrzabl 1618 um-

schließen, sind diejenigen von Zürich, Bern, Basel und Schaff-
bansen. Dieser Becher, der über Iabre alt ist, befindet sich

beute noch im Besitz der Schützengesellschaft und trägt den Namen

Tagsatzungsbeäier.

Mitglied der Gesellschaft konnte jeder Bürger der Stadt
Aarau werden, der eigenen Rechts und unbescholtenen Rufes war
und sich verpflichtete, die Satzungen des Vereins getreulich t»
ballen. Schwer oder gar unmöglich war es für einen tugetogenen

Einwobner, der Gesellschaft als vollwertiges Mitglied beit»-

treten. Solche Interessenten konnten als Gäste eingefübrt wer-

den, mußten aber vorber rechtzeitig beim amtierenden Schützen-

meister angemeldet werden. Sie durften aber im Iabr nicht mebr

als tweimal bei gesellschaftlichen Anlässen mitmachen. Es kam

sogar vor, daß die Einfübrung von Gästen das gan^e Iabr ver-

boten wurde.

Der amtierende weiter der Gesellschaft nach außen und innen

war der erste Sänitzenmeister, der das Vermögen verwaltete und

in seiner Funktion als Vertreter des Vereins immer mit „Herr
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Schützenmeister" angeredet werden mußte. Idm zur Seite stand

der zweite Schülzenmeistcr, der das Silbergeschirr zu verwalten

datte und seinen Kollegen bei Abwesendeit vertrat. Beide wurden

anläßlich der Zrübjabrsversammlnng, dem Frübjalwsbott, auf
ein Iadr gewädlt und mußten für getreue Amtsfübrung je zwei

Burgen stellen. Neben dem Schießen war die Pflege des gesel-

ligen Gebens der Hatiptzweck der Gesellschaft.

Zwanzigmal im Iadr trafen sich die Herren Schütten, wie sie

sich gerne nennen ließen, zum Schießen im Stand, und zwar
immer am Montagnachmittag von ei» Udr an. Dabei war es

eine Bestimmung der Gesellschaft, daß jeder Schütze anständig

gekleidet und mit einer ordentlichen Kopfbedeckung im Schützen-

dans erscheinen mußte. Dort wurde geschossen und manchmal

zwischen dem Säüeßen, meistens aber nacd Schluß der Abend-

trunk eingenommen, zu dem jeder Schütze zu erscheinen datte.

Nachder vertrieb man sich die Zeit mit Kegelspielen. Dieses

Spiel, das Berner Kegelspiel genannt, wird deute noch von den

Lenzbnrger Schützen allwöchentlich im Sommer ans der Schützen-

matt gepflegt. Je zwei Mann, die ausgewürfelt werden, bilden

eine Partie. Dabei gilt es, in zwei Würfen pro Mann möglichst

viele Kegel z» werfen. Das Ries ist so aufgestellt, daß der König
allein getroffen werden kann, welche Leistung mir einer besonders

doden Pnnktzadl bewertet wird. Dieses Kegelspiel war ein Pri-
vileginm der Schützen. Es wird in einem Protokoll vom Iadre
>7?7 ausdrücklich vermerkt, daß „keiner, der nicht Schütze war,
in der Gesellschaft der Herren Schützen Kegel spielen dürfe".

Nach Schluß dieser Unterdaltnng zog man gemeinsam in die

Stadt zum 'Abendessen, „Salat" genannt. Dieses Abendessen

war ein obligatorischer Anlaß und wurde in einem der Gastböfe

eingenommen. Am Zrübjabrsbott wurde bestimmt, welcüem Gast-

wirr der Imbiß übertragen werden sollte. Vorder aber mußte

eine Delegation den Probiersalat abbalten. Ziel dieser zur

Znfriedenbeil der Kommission ans, so wurde der Salat zu
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einem vereinbarten Preis dem Gastwirt das ganze Iabr über-

tragen. Fand der Versuch keine Zustinunung, so probierte man

in einem andern Gastbof. Daß die Schützen speziell in bezug aus

den Wein, der bei diesem Anlaß getrunken wurde, selw beikel

waren, gebt aus der Bestimmung bervor, daß es jedem Schützen

freigestellt war, durcb den Zeiger, der zugleich das Tlmt des

Schützenwcibcls versab, sich den eigenen Wein im Gastbof ser-

vieren zti lassen.

Bei der Einnabme von gemeinsamen Mablzeiten berrschte

eine strenge Ordnung. Der erste Scbützemneister übernabm den

Vorsitz. Keiner durfte seinen Platz einnebmen, bevor der erste

Schützenmeister sich gesetzt batte. Er war befugt, wegen Ver-
letzung der allgemeinen Vorschriften Bußen und Strafen aus-

zuteilen. Vor dem Beginn des Essens wurde, der damaligen

Sitte entsprechend, gebetet. Wer vor Aufbebung der Tafel seine»

Platz verließ, verfiel einer Buße, ebenso wer Streit oder Zank

anfing oder einem andern ungefragt in die Meinung redete. Die
Bußen bestanden in der Regel in Geldbußen oder in der Be-
zablung von Wein. Es war natürlich, daß sich die Straffälligen
nicht oft obne weiteres einer Strafe unterzogen. So bat im

Iakre I7?4 der Apotbeker Daniel Waßmer sich über die vor acht

Tagen ibm zugestellte Uerte beschwert, mit dem Begebren: „Weil
er geschäftcbalber nach Hanse berufen worden sei, daß selbige ibm

möchte nachgelassen werden." Darauf wurde erkannt: „Weil er

zu Tisch gesessen und den Anfang beim Abendtrunk gemacht babe,

also solle er seine Urte bezablen, und weil er eine ebrende Ge-

scllschaft deswegen beunrukige, so soll er derselben zwei Maß
Wein bezablen!" Als anständiger Apotbeker bat er sich diesem

Urteil unterzogen.

Ein besonders festlicher Anlaß war das Endschieße», das den

Abschluß der jäbrlicben Schießtätigkeit bildete. Da besammelten

sich die Schützen am Morgen früb auf dem Ratbaus oder in

einem Gastbof. Auf der Straße lief die Iungmannschaft der
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ganzen Stadt zusammen und sammelte sich vor dem Rckal der

Schützen. Dort stimmte sie das auch unserer älteren Generation

noä: bekannte Sprüchlein an: „Nuß, Nuß, Schilling ode druff."
Dann erschienen die Schützen am Fenster und warfen Nüsse

und kleinere Geldstücke in den Hänfen der schreienden Kinder.
Nach dem Morgenimbisi zog die ganze Gesellschaft mit der Fasine

voraus unter Tronuuelklang zum Scsiützensiaus, wo das Schießen

den ganzen Tag datierte. Wer die Fasine nicht begleitete, wurde

mit einer Geldbuße bestraft.

Alif das Endschießen folgte als letzte gesellschaftliche Ver-
anstaltnng das Absenden. Dieses Fest begann mit einem wasir-

schaften Nachtessen. Gegen Ende des >8. Iasirsiunderts wurden

auch die Frauen zum 'Anlasse eingeladen. Sie durften sich aber

nicht im gleichen Raume aufsialten wie die Schlitzen. Das Pro-
tokoll schreibt darüber: „Niemand darf fürdersiin ein Frauen-
zimmer aus dem Tanzlokal ins Eßzimmer der Schützen bringen

und selbiges mit Dessert lind andern Sachen traktieren!"
Wie engsierzig mntet uns sieute eine solche Bestimmung an,

und doch war sie der damaligen Feit entsprechend. Erst die fran-
zösische Revolution siat siier vollständigen Wandel geschaffen und

alle einschränkenden Vorschriften aufgesiobe». Freisieit und

Gleichsieit zogen auch ins Scsiützensiaus und in die Schützenstnbe

ein.

.fè a r l F e si l m a n n.
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